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Titel:

Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen an freie Träger für die Betriebsführung von
Kindertagesstätten in der Stadt Luckenwalde (RL Kita)

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
die in der Anlage beigefügte Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen an freie Träger zur
Betriebsführung von Kindertagesstätten in der Stadt Luckenwalde (RL Kita).

Finanzielle Auswirkung: [ja]

Amt Bildung und Jugend

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.
B-8049/2024

Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 20.11.2024
Stadtverordnetenversammlung 10.12.2024

Gesamt Produktkonto

-aufwendungen [ja]

-auszahlungen [ja]

Auswirkung Folgejahre: [ja] 36508.531821
36500.531821

Bestätigung Kämmerei:
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Erläuterung/Begründung:

Aufgrund von Änderungen in der Kita-Personalverordnung und den von der Stadt
Luckenwalde und den Betreibern der Kindertagesstätten freier Träger in einem gemeinsamen
Prozess festgestellten Anpassungsbedarfen soll die bestehende Richtlinie zur Gewährung
von Zuschüssen an freie Träger für die Betriebsführung von Kindertagesstätten in der Stadt
Luckenwalde (RL Kita) in der Fassung der 1. Änderung vom 19.10.2022 weiterentwickelt
werden und in einer neuen Richtlinie aufgehen. Das Ziel dieser neuen Richtlinie (RL Kita) ist
es, die freien Träger durch Zuschüsse in die Lage zu versetzen, die Aufgaben der Betreuung,
Bildung, Erziehung und Versorgung der Kinder in Kindertagesstätten der Stadt Luckenwalde
zu erfüllen. Sie dient der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Finanzierung der
Kinderbetreuungsangebote gemäß § 16 KitaG. Auf Grundlage der Regelungen zur
Finanzierung der Kindertagesstätten im KitaG wird mit dieser Änderung der Richtlinie, eine
einheitliche Grundlage für alle freien Träger geschaffen, um das Verfahren zur
Bezuschussung freier Träger nach den geltenden Bestimmungen und Verordnungen
transparent zu vollziehen und gleiche Maßstäbe für die Beantragung und Abrechnung der
Zuschüsse der freien Träger anzusetzen.

Anlage:

Anlage Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen an freie Träger für die Betriebsführung von
Kindertagesstätten (RL Kita)


